
Allgemeine Geschäftsbedingungen
– Gerüstbauarbeiten –

§ 1
Als Vertragsgrundlage gilt die VOB (Verbindungsordnung für Bauleistungen), Teil B und Teil C, neuste Ausgabe, die Ihnen im Bedarfsfall in
Auszügen zugesandt wird sowie die DIN 12811-1 und DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgerüste.
Die Massenermittlung erfolgte schätzungsweise. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Aufmaß. (Bei Angebot nach qm)

§ 2
Sind Leistungen erforderlich, die im Stundenlohn in Anrechnung kommen, so werden diese nach dem tatsächlichen Verbrauch inkl. Rüst- und
Fahrzeiten berechnet. Der aktuelle Stundenlohn entspricht dem angebotenem Facharbeiter-Stundensatz.

§ 3
Sollten spätere Umbauarbeiten gewünscht werden, die wir nicht zu vertreten haben oder bei Nutzung erforderlich werden, so werden diese im
Regiestundennachweis ausgeführt und abgerechnet.

§ 4
Gerüstkontrollen, Gerüstsperrungen sowie Gerüstwiederherstellungs- Wartungsarbeiten werden auf Regiestundennachweis ausgeführt und sind
über die Bauleitung unseres Auftraggeber zu übernehmen. Die Wiederherstellung von bauseits veränderten bzw. demontieren Gerüsten muss aus
Gründen von Gefahr in Verzug immer umgehend erfolgen, Deshalb betrachten wir diese Leistung als beauftragt, sobald uns diese angezeigt oder
uns bekannt sind. Gerüständerungen bzw. Gerüsterweiterungen für Folgehandwerker werden nach Zeitaufwand berechnet.

§ 5
In den Gerüstpreisen sind keine Kosten für eine eventuell erforderliche statische Berechnung bei zusätzlichen Gerüstbauarbeiten enthalten. Die
Kosten für eine zusätzliche Statikberechnung und die dann zusätzlich erforderlichen Umbauarbeiten werden im Bedarfsfall nach Zeit und Aufwand
verrechnet.

§ 6
Nachträgliche Änderungen am Gerüst bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung. Darunter fällt auch das Anbringen von Planen und Netzen
(erhöhte Windangriffsfläche), da die Sicherheitsbestimmungen in diesen Fällen zusätzliche Verankerungen erforderlich machen.

§ 7
Bei der Kalkulation gingen wir von einer problemlosen Verankerung der Gerüste an der Fassade aus. Es sind keine rückwärtigen Abstützungen
einkalkuliert.

§ 8
Bei Gerüststellungen auf und über Dachflächen übernehmen wir für Schäden sowie deren Folgeschäden keine Haftung. Die Tragfähigkeit der
Dachhaut ist vom Auftraggeber zu erbringen. Eine Gewährleistung für die Beschädigung an der Dachhaut wird von uns nicht übernommen. Wir
weisen auf unsere Nutzungshinweise bzw. Verwendungsbeschränkungen hin. Diese gelten nach Auftragserteilung als anerkannt.

§ 9
Das Gerüst ist nicht als Rettungs- und Verkehrsweg vorgesehen, Soll das Gerüst als Rettungs- und Verkehrsweg dienen, muss ein Treppenturm mit
einer Mindestlaufbreite von 1,0 m gestellt werden.

§ 10
Mehraufwand für eventuellen Teilauf- und abbau wird gesondert verrechnet.

§ 11
Baugruben und andere Vertiefungen sind zu egalisieren bzw. aufzufüllen und zu verdichten oder in den entsprechenden Breiten für die
Gerüststellung vorzubereiten.

§ 12
Störender Bewuchs (Bäume, Sträucher, Hecken) ist vor Beginn der Gerüstbauarbeiten zu entfernen oder wird von uns auf Nachweis
zurückgeschnitten und ggf. entsorgt.

§ 13
Der Auftraggeber gewährleistet, dass notwendige Vorunternehmerleistungen rechtzeitig und mangelfrei, bauseits ausgeführt werden. Für evtl.
Mehrleistungen und Ausfallzeiten auf Grund nicht erbrachter Vorleistungen berechnen wir die oben angegebenen Stundensätze.

§ 14
Für uns kostenlose Lieferung bzw. Bereitstellung an der Arbeitsstelle von: Bauseitige Leistungen: Strom 230 V/ 400 V.

§ 15
Einbehalte für Gewährleistungsansprüche und Bauwesenversicherungen werden von uns nicht akzeptiert. Diese sind bei Baubehelfsarbeiten
unüblich und nicht zutreffend. Die Gewährleistungen für unsere Gerüstbauarbeiten endet mit der Demontage, da nach dem Abbau der Gerüste an
unserer Leistung keine Mängel auftreten können.

§ 16
Wir weisen darauf hin, dass ein Gerüst eine höhere Einbruchsgefahr darstellt. Der Besitzer bzw. Mieter muss die Gefahrenerhöhung seiner
Versicherung mitteilen. Von unserer Seite wird für die Gefahrenerhöhung keine Haftung übernommen.


